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Informationen 
für Hüttenmieter der Hosnhanslhütte 

 
Bitte aufmerksam durchlesen 

 
• Nach Terminvereinbarung (telefonisch oder per Internet) und nach 

Einlangen des Anmeldeblattes wird der Termin von der 
Hüttenverwaltung bestätigt. 

• Bei Terminbestätigung ist eine Anzahlung von 100 € pro Nacht 
innerhalb von 5 Tagen zu überweisen. 

• Bei Schlüsselübergabe ist eine Kaution von 400 € bei der 
Hüttenverwaltung zu hinterlegen. 

• Das Haus ist besenrein, zusammengeräumt und Flächen gewischt zu 
übergeben. Bei grober Verschmutzung (lt. Vermieter) wird eine 
Endreinigung ab 100€ verrechnet. 

• Bei Stornierung werden 50% des Mietpreises, 4 Wochen vor Mietantritt 
100% verrechnet. 

• Die Verantwortung während des Hüttenaufenthaltes müssen 2 
volljährige Personen übernehmen, wobei ein Verantwortlicher immer 
anwesend sein muss. 

• Mindestens drei Tage vor ihrem Hüttenaufenthalt bitten wir sie Kontakt 
mit der Hüttenverwaltung bezüglich An- und Abreise aufzunehmen.  

 
 

Ankunft auf der Hütte 
 
 

• Um ein Verkehrschaos zu vermeiden empfehlen wir ihnen die Autos 
bereits am Parkplatz links bei der Zufahrtsstraße abzustellen. Sechs bis 
acht Fahrzeuge können direkt bei der Hütte parken. 

• Die Zufahrtsstraße und der Weg der an der Hütte vorbei führt ist für 
Einsatzfahrzeuge freizuhalten! 

• Wenn sie mit dem Bus anreisen, können sie bis zur Einfahrt des 
Hosnhanslhüttenweges fahren. Der Bus kann 100m weiter bei einer 
Kehre wenden. 

• Es folgt eine Einweisung über den Hüttenbetrieb (Stromkasten, 
Räumlichkeiten, Fluchtwege, Sicherheitsvorkehrungen, Feuerlöscher) 
anschließend wird der Zeitpunkt der Abreise fixiert. 

• Mit der Schlüsselübergabe an die Verantwortlichen sind diese für die 
Sicherheit der Bewohner verantwortlich.  

• Alle Verbrauchsstoffe (außer Brennholz für Küchenherd) sind vom 
Mieter mitzubringen, angefangen von Toilettenpapier, Spülmittel, 
Geschirrtücher etc. (siehe Download „Checkliste für Selbstversorger“) 
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Benützung der Hütte 
 
 

• Die Verantwortlichen sollten sich mit den Sicherheitsbestimmungen 
noch einmal vertraut machen (Feuerlöscher, Fluchtwege).  

• Mülltrennung ist uns ein Anliegen, darum bitten wir sie diese auch 
ordentlich in der Müllsammelraum durchzuführen.  

• In der gesamten Hütte besteht absolutes Rauchverbot!  
• In den Schlafräumen ist das benützen von Hausschuhen erwünscht. 
• Aufstellen von Musikanlagen mit abnormaler Lautstärke sind im Freien 

verboten. 
• Abfeuern von Feuerwerkskörpern und Böllerschüssen ist aus 

Rücksichtnahme des Wildes und der Brandgefahr verboten. 
• Grillen ist ausnahmslos auf der Terrasse/Außenbereich im Kohlegrill, 

Gasgrill (auf Anfrage) oder am Grillfeuerplatz erlaubt. 
• Ein Lagerfeuer am Grillfeuerplatz muss der Hüttenverwaltung gemeldet 

werden. Hierfür darf kein Holz im Wald gesammelt werden. Ebenso darf 
kein Holz, welches für den Tischherd in der Küche zu Verfügung steht 
am Lagerfeuer oder Kohlegrill verwendet werden. Brennholz für das 
Lagerfeuer kann über die Hüttenverwaltung erworben werden. 

• Es dürfen keine Nebelmaschinen in der Hütte verwendet werden. 
• Hunde sind im Innenbereich der Hütte verboten. Im Außenbereich und 

im Freigelände müssen die Hunde an die Leine! 
• Jugendschutzgesetz des Landes Steiermark ist einzuhalten. 
• Eltern haften für ihre Kinder. 

 
 

Abreise 
 
 

• Die Hütte ist besenrein und die Oberflächen gereinigt zu verlassen. 
Gebrauchte Pölster und Decken sind zusammengelegt im Kasten oder in 
den Regalen in den Zimmern zu verstauen. 
(siehe Download „Checkliste Abreise“) 

• WICHTIG-Bei Abreise NICHT die Leintücher abziehen 
• Wenn kein Abreisezeitpunkt vereinbart wurde und sie keine 

Verzögerung verursachen wollen, geben sie so früh als möglich, aber 
mindestens eine Stunde vor der Abreise der Hüttenverwaltung 
telefonisch Bescheid. 

• Bei der Schlüsselrückgabe an den Vermieter wird die Hütte von der 
Hüttenverwaltung auf ihre Sauberkeit und mögliche Beschädigungen 
sowie das Umfeld der Hütte überprüft. 

• Achten sie auf die Ordnungsgemäße Mülltrennung 


